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DDeerr  55..  SSttrraaffsseennaatt  ((SSttaaaattsssscchhuuttzzsseennaatt))  ddeess  OObbeerrllaannddeessggeerriicchhttss
FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn  ((OOLLGG))  hhaatt  hheeuuttee  ddeenn  4400  JJaahhrree  aalltteenn  ssyyrriisscchheenn
SSttaaaattssaannggeehhöörriiggeenn  AAllaaaa  MM..  wweeggeenn  mmeehhrreerreerr  VVeerrbbrreecchheenn  ggeeggeenn
ddiiee  MMeennsscchhlliicchhkkeeiitt,,  KKrriieeggssvveerrbbrreecchheenn  ggeeggeenn  PPeerrssoonneenn  ssoowwiiee
wweeggeenn  MMoorrddeess  zzuu  lleebbeennssllaannggeerr  FFrreeiihheeiittssssttrraaffee  aallss  GGeessaammttssttrraaffee
vveerruurrtteeiilltt..  DDeerr  SSeennaatt  hhaatt  ddaarrüübbeerr  hhiinnaauuss  ddiiee  bbeessoonnddeerree  SScchhwweerree
ddeerr  SScchhuulldd  ffeessttggeesstteelllltt  uunndd  ddiiee  UUnntteerrbbrriinngguunngg  ddeess  AAnnggeekkllaaggtteenn
iinn  ddeerr  SSiicchheerruunnggssvveerrwwaahhrruunngg  aannggeeoorrddnneett..

Nach insgesamt 188 Hauptverhandlungstagen sah es der Senat als
erwiesen an, dass sich der Angeklagte in zehn Fällen eines
Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat,
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nämlich in zwei Fällen u.a. durch Tötung und in den weiteren acht
Fällen durch Folter, davon in zwei Fällen zugleich in Tateinheit mit
einem versuchten Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch
Beraubung der FortpYanzungsZähigkeit. Einer der abgeurteilten
Fälle erZüllt zugleich den StraZtatbestand des Mordes, drei Fälle
verwirklichen zudem den StraZtatbestand des Kriegsverbrechens
gegen Personen.

Hierzu hat der Senat festgestellt, dass der Angeklagte in den Jahren
2011 und 2012 als ziviler Arzt in einem Militärkrankenhaus in Homs/
Syrien sowie in einer ebenfalls in Homs be\ndlichen
HaZteinrichtung der Abteilung 261 des syrischen
Militärgeheimdienstes gefangenen Patienten, die der syrischen
Opposition zugerechnet wurden, erhebliche körperliche Leiden
zuZügte und zwei Patienten vorsätzlich tötete.

Im Einzelnen liegen der Verurteilung - nach den Feststellungen des
Senats - zwei Fälle zugrunde, in denen der Angeklagte den
Tatopfern, darunter einem höchstens 14 bis 15 Jahre alten Jungen,
die Genitalbereiche entblößte und mit Desinfektionsalkohol in
Brand setzte. In weiteren Fällen schlug er gefangene Patienten mit
einem Urinkatheter sowie mit der Faust gegen den Kopf und
quetschte einem Tatopfer die Genitalien. An einem Patienten, der
eine Oberschenkelfraktur erlitten hatte, Zührte der Angeklagte einen
Teil des chirurgischen Eingribs - das Geradeziehen der Bruchstelle -
ohne Narkose durch.

Darüber hinaus misshandelte der Angeklagte zwei inhaZtierte
Patienten, von denen einer an Epilepsie litt und KrampfanZälle
erlitten hatte. Anstatt diesen Patienten medizinisch zu versorgen,
verabreichte der Angeklagte ihm eine tödlich wirkende Tablette.
Wie vom Angeklagten beabsichtigt, verstarb der Patient hieran.

Einen anderen gefangenen Patienten, der zur Folterung an einem
Seil- oder Kettenzug aufgehängt worden war, schlug der Angeklagte
zusammen mit weiteren Krankenhausbediensteten. Nachdem der
Gefangene wieder zu Boden gelassen worden war, verbrannte der
Angeklagte dessen Arm mit Desinfektionsalkohol. Einem
Mitgefangenen trat er mit dem Schuh auf eine vereiterte Wunde am
Ellenbogen. Als Blut und Eiter herausliefen, goss der Angeklagte
Desinfektionsalkohol über die Wunde und zündete sie an.
Außerdem versetzte er seinem Tatopfer einen massiven Tritt in den
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Mundbereich und schlug es mit einem Yexiblen Schlagstock bis zur
Bewusstlosigkeit.

Einen sich ihm widersetzenden Gefangenen tötete der Angeklagte
mittels einer Injektion. Er handelte dabei aus niedrigen
Beweggründen, weil er mit der Tötung vor anwesenden
Mitgefangenen seine Macht demonstrieren und zugleich ein
Exempel statuieren wollte, um das Aufegehren eines Teils der
syrischen Bevölkerung zu unterdrücken.

Sämtliche Taten des Angeklagten waren eingebunden in einen
ausgedehnten und systematischen Angrib, den das syrische Regime
unter dem damaligen Staatspräsidenten Bashar al-Assad seit dem
sog. Arabischen Frühling gegen Teile der eigenen Zivilbevölkerung
Zührte. Als Anhänger Assads wollte der Angeklagte die -
tatsächlichen oder auch nur mutmaßlichen - Regimegegner
abstrafen, wobei ihm das Quälen dieser Personen zugleich Freude
bereitete. Nachdem sich die Auseinandersetzungen in Syrien
spätestens mit Beginn des Jahres 2012 zu einem
nichtinternationalen bewabneten KonYikt ausgeweitet hatten,
richteten sich die Taten des Angeklagten insoweit auch gegen
Personen, die nach dem humanitären Völkerrecht geschützt sind.

Der Angeklagte hat die Tatvorwürfe bestritten. Er ist vor allem
überZührt worden durch Vernehmung von mehr als 50 Zeugen,
darunter ehemalige Ärztekollegen aus dem Militärkrankenhaus in
Homs sowie von ihm misshandelte Tatopfer. Dabei musste ein Teil
der Zeugen durch Bedienstete des Bundeskriminalamtes besonders
geschützt werden. Außerdem wurden mehrere hundert Urkunden
und Augenscheinsobjekte in das Verfahren eingeZührt sowie
zahlreiche Sachverständige u.a. zu sprach- und rechtsmedizinischen
Fragen gehört.

Wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Tötung und
wegen Mordes hat der Senat auf lebenslange Freiheitsstrafe
erkannt. Diese war mit den in den weiteren Fällen ausgeurteilten
Einzelstrafen als Gesamtstrafe festzusetzen. Vor allem angesichts
der Vielzahl der vom Angeklagten verwirklichten
Verbrechenstatbestände des Völkerstrafgesetzbuches, des langen
Tatzeitraums sowie des Missbrauchs der ärztlichen Stellung war die
besondere Schwere der Schuld festzustellen.
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Zugleich hat der Senat Sicherungsverwahrung angeordnet, weil der
Angeklagte infolge eines Hanges zur Begehung erheblicher
StraZtaten Zür die Allgemeinheit geZährlich ist. Dies stützt sich
maßgeblich auf die AusZührungen eines forensisch-psychiatrischen
Sachverständigen, wonach der Angeklagte sadistische Neigungen
hat und diese zusammen mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen
ein entsprechendes Rückfallrisiko begründen.

Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräZtig. Die
Verfahrensbeteiligten, insbesondere der Angeklagte und seine
Verteidiger, können Revision einlegen, über die der
Bundesgerichtshof zu entscheiden hätte.

Mit dem Urteil hat der Senat den HaZtbefehl neu gefasst und die
Fortdauer der UntersuchungshaZt angeordnet, die seit dem
20.6.2020 gegen den Angeklagten vollzogen wird.

OOLLGG  FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn,,  UUrrtteeiill  vvoomm  1166..66..22002255,,  AAzz..::  55  --  33  SSttEE  22//2211--44
--  22//2211

Anhang

1. Verkündete Urteilsformel im Wortlaut

Der Angeklagte ist schuldig des Verbrechens gegen die
Menschlichkeit durch Tötung in zwei Fällen, davon in einem Fall in
Tateinheit mit einem Kriegsverbrechen gegen Personen durch
Tötung und mit Mord, in einem Fall in Tateinheit mit einem
Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Folter, sowie in
weiteren acht Fällen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit
durch Folter, davon in zwei Fällen jeweils in Tateinheit mit einem
Kriegsverbrechen gegen Personen durch Folter und in zwei weiteren
Fällen jeweils in Tateinheit mit einem versuchten Verbrechen gegen
die Menschlichkeit durch Beraubung der FortpYanzungsZähigkeit.

Der Angeklagte wird deswegen zu lebenslanger Freiheitsstrafe als
Gesamtstrafe verurteilt.    

Die Schuld des Angeklagten wiegt besonders schwer.

Alaa M. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und weiterer Ta... https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/alaa-m-wegen-ver...

4 of 9 17.06.25, 13:39



Die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung
wird angeordnet.

Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens sowie die
notwendigen Auslagen der Nebenkläger zu tragen.

2. Erläuterung zur besonderen Schwere der Schuld

und zur Sicherungsverwahrung

Die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bewirkt, dass
eine Aussetzung der Vollstreckung der verhängten lebenslangen
Freiheitsstrafe zur Bewährung grundsätzlich nicht schon nach 15
Jahren möglich ist (§ 57a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB). Ein Antrag des
Angeklagten, nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden,
wäre wegen der besonderen Schwere der Schuld abzulehnen.
Zugleich hätte das Vollstreckungsgericht (hier der 5. Strafsenat)
einen Zeitraum festzulegen, der noch zu verbüßen ist. Danach wäre
eine Aussetzung der Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe
zur Bewährung möglich, wenn eine positive Legalprognose besteht.

Die zusammen mit der Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe
angeordnete Unterbringung in der Sicherungsverwahrung hat zur
Folge, dass die Freiheitsstrafe zwar in einer Justizvollzugsanstalt
vollstreckt wird, der Angeklagte aber bereits an der
Vollzugsausgestaltung gemäß § 66c Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1
Nr. 1 StGB teilnimmt. Hierdurch wird ihm eine besondere Betreuung
– etwa durch sozialtherapeutische Behandlungsangebote – gewährt.
Eine spätere Aussetzung der Unterbringung in der
Sicherungsverwahrung oder deren Erledigung setzte grundsätzlich
und ähnlich wie die Strafaussetzung zur Bewährung voraus, dass
sich die Gefahrenprognose zugunsten des Angeklagten geändert
hätte.

3. Angewendete Strafvorschriften (auszugsweise)

§ 7 Völkerstrafgesetzbuch – Verbrechen gegen die

Menschlichkeit:
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(Absatz 1)

Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angribs
gegen eine Zivilbevölkerung

1. einen Menschen tötet,

…

5. einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger
Weise unter seiner Kontrolle be\ndet, foltert, indem er ihm
erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder Leiden zuZügt,
die nicht lediglich Folge völkerrechtlich zulässiger Sanktionen sind,

6. einen sexuellen Übergrib auf einen anderen Menschen begeht,
ihn sexuell nötigt oder vergewaltigt, ihn zur Prostitution nötigt, ihn
sexuell versklavt, ihn der FortpYanzungsZähigkeit beraubt, einen
unter Anwendung von Zwang geschwängerten Menschen in der
Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu
beeinYussen oder Taten nach den §§ 6 bis 13 zu begehen, gefangen
hält oder eine SchwangerschaZt gegen oder ohne den Willen des
schwangeren Menschen abbricht,

…

wird in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit lebenslanger
Freiheitsstrafe, in den Fällen der Nummern 3 bis 7 mit
Freiheitsstrafe nicht unter Zünf Jahren und in den Fällen der
Nummern 8 bis 10 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren
bestraZt.

§ 8 Völkerstrafgesetzbuch – Kriegsverbrechen gegen

Personen:

(Absatz 1)

Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder
nichtinternationalen bewabneten KonYikt

1. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person

Alaa M. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und weiterer Ta... https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/alaa-m-wegen-ver...

6 of 9 17.06.25, 13:39



tötet,

…

3. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person
grausam oder unmenschlich behandelt, indem er ihr erhebliche
körperliche oder seelische Schäden oder Leiden zuZügt,
insbesondere sie foltert oder verstümmelt,

…

wird in den Fällen der Nummer 1 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in
den Fällen der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter Zünf
Jahren, in den Fällen der Nummern 3 bis 5 mit Freiheitsstrafe nicht
unter drei Jahren, in den Fällen der Nummern 6 bis 8 mit
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren und in den Fällen der
Nummer 9 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraZt.

(Absatz 6)

Nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Personen sind

…

2. im nichtinternationalen bewabneten KonYikt: Verwundete,
Kranke, Schisrüchige sowie Personen, die nicht unmittelbar an
den Feindseligkeiten teilnehmen und sich in der Gewalt der
gegnerischen Partei be\nden;

§ 211 Strafgesetzbuch – Mord:

(Absatz 1)

Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraZt.

(Absatz 2)

Mörder ist, wer

aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier
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oder sonst aus niedrigen Beweggründen,

heimtückisch oder grausam oder mit gemeingeZährlichen Mitteln
oder

um eine andere StraZtat zu ermöglichen oder zu verdecken,

einen Menschen tötet.

4. Zahlen:

• Hauptverhandlungstage: 188

• Zeugen: 56

• Dauer Zeugeneinvernahme: 155 Hauptverhandlungstage

• Sachverständige: 12

• Dauer der Sachverständigenanhörung: 55
Hauptverhandlungstage

Pressesprecherin

Dr. Gundula Fehns-Böer
Richterin am OLG
Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Telefon
+49 69 1367 - 8499

E-Mail
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pressestelle@olg.justiz.hessen.de

Bitte beachten Sie, dass dieses E-Mail-Postfach
ausschließlich Presseanfragen dient.

Schlagworte zum Thema

Pressemitteilung OLG Frankfurt

ZUM SEITENANFANG
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Datenschutz
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